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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Instituts für Wissenschaft-

liche Weiterbildung (IWW) der Katholischen Hochschule Freiburg 

gGmbH 
 
 
§ 1 Anmeldung 

(1) Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt anhand des Anmeldeformulars im Internet. 
 
(2) Nach der Anmeldung erhalten die Interessent*innen eine Anmeldebestätigung per Email. Ein 
Vertrag kommt erst durch diese Anmeldebestätigung zustande. 
 
§ 2 Beginn, Dauer, Leistungen 
(1) Beginn, Dauer, Inhalt und weitere Leistungen der jeweiligen Weiterbildung wie Verpflegung 
oder Tagungsunterlagen sind der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung zu entnehmen. 
 
(2) Die KH Freiburg behält sich vor, unwesentliche zeitliche, inhaltliche oder personelle Änderun-
gen vorzunehmen, falls dies erforderlich wird.  
 
§ 3 Teilnahmegebühren – Höhe und Fälligkeit  

Die Höhe der Teilnahmegebühr ergibt sich aus der jeweiligen Veranstaltungsbeschreibung. Sie 
wird nach Erhalt einer Rechnung fällig. Die Teilnahmegebühr ist in einer Summe zu zahlen, soweit 
hiervon im jeweiligen Kursangebot keine abweichende Regelung (z. B. Ratenzahlung bei längeren 
Weiterbildungen) vorgesehen ist. 
 
§ 4 Absage durch die KH Freiburg 
(1) Die KH Freiburg kann eine Veranstaltung absagen, wenn die in der Veranstaltungsbeschrei-
bung angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder die Durchführung der Veranstal-
tung aus anderen Gründen unmöglich wird (bspw. kurzfristige Erkrankung der/des Dozierenden). 
In diesem Fall informiert die KH Freiburg die Teilnehmer*innen unverzüglich und erstattet ggf. 
bereits gezahlte Teilnahmegebühren. Darüber hinaus anfallende Kosten, die durch die Absage 
entstehen, ersetzt die KH Freiburg nicht.  
 
(2) Die KH Freiburg ist unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzleistungen berechtigt, die aus-
gefallene Weiterbildung bzw. die Weiterbildungseinheit an einem neuen Termin anzubieten. 
 
§ 5 Stornierung der Anmeldung durch Teilnehmer*innen  

(1) Eine Stornierung der Anmeldung / ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen.  
 
(2) Bei einer Stornierung wird die folgende Aufwandsentschädigung/Stornogebühr fällig:  
- Storno bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: kostenfrei  
- Storno im Zeitraum von 4 bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50 % der Teilnahmegebühren  
- Storno im Zeitraum von 13 Kalendertagen bis Veranstaltungsbeginn: 100 % der Teilnahmege-
bühren. 
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(3) Nach Absprache mit der KH Freiburg kann eine Ersatzperson für die Teilnahme benannt wer-
den. In diesem Fall fällt keine Stornogebühr an. Die KH Freiburg erhebt jedoch eine Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von 20 EUR.  
 
§ 6 Haftung  

Die Haftung der KH Freiburg für Schäden der Teilnehmer*innen ist begrenzt auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.  

 
§ 7 Datenschutz 
(1)  Wir speichern Ihre persönlichen Daten aufgrund der von Ihnen erteilten Erlaubnis. Verantwort-
lich für die Datenerhebung und Datenspeicherung ist die KH Freiburg. Unser Datenschutzbeauf-
tragter ist zu erreichen unter: Herr Ziar Kabir / SCO-CON:SULT GmbH, E-Mail-Adresse 
z.kabir@sco-consult.de 

 
(2)  Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO sowie § 6 Abs. 1c KDG. 
Daten werden nicht weitergegeben, es sei denn, Teilnehmen*innen sind ausdrücklich damit ein-
verstanden. 
 
(3)  Teilnehmer*innen sind jederzeit berechtigt, Auskunft über die über sie gespeicherten Daten zu 
verlangen, die Korrektur der gespeicherten Daten zu beanspruchen und die Einwilligung zu deren 
Speicherung zu widerrufen. Wegen der Details wird auf die Datenschutzerklärung der KH Freiburg 
auf der Homepage verweisen (www.kh-freiburg.de). 

 
(4)  Überlassene Daten werden für die Dauer von 10 Jahren gespeichert, danach werden sie ge-
löscht. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen  

(1) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen.  
 
(2) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen der KH Freiburg und ein-
zelnen Teilnehmer*innen ist Freiburg.  
 
Stand: September 2021 
Gültig ab: 01. Oktober 2021 

 
 


